
 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Malente über das Auslaufen des Gasnetz-

Konzessionsvertrages für das Gebiet der Gemeinde Malente gemäß 

§ 46 Abs. 3 S. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

 

Die Gemeinde Malente macht gem. § 46 Absatz 3 Satz 1 EnWG bekannt, dass der 
bestehende Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Malente und der Schleswig-

Holstein Netz AG für das Gasversorgungsnetz im Gebiet der Gemeinde Malente am 
27. Dezember 2024 endet. 

 
Die Gemeinde beabsichtigt, einen neuen Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 
maximal 20 Jahren abzuschließen. 

 
Dem Versorgungsgebiet liegen folgende Strukturdaten zugrunde: 

 
Gesamtleitungslängen: 95,32 km 

Einwohnerzahl (Stand 30.09.2021): 10.880 Einwohner 
Gesamtanzahl Druckregelanlagen: 5 Stück 
Gesamtanzahl Hausanschlüsse: 2.437 Stück 

Gesamtabsatzmenge SLP-Kunden (Stand 2020): 79.969.565 kWh 
Gesamtabsatzmenge RLM-Kunden (Stand 2020): 18.148.432 kWh 

Höhe der Konzessionsabgabe (Stand 2020): EUR 46.054,47 
Versorgte Fläche (Stand 31.12.2019): 6,59 km2 
Gesamtfläche (Stand 31.12.2019): 69,06 km2 

 
Alle Angaben sind Angaben des derzeitigen Konzessionsnehmers. 

 
Gasversorgungsunternehmen, die an dem Abschluss eines Konzessionsvertrages in-
teressiert sind, werden hiermit aufgefordert, ihre Interessensbekundung schriftlich 

bis zum 
27. März 2023, 24:00 Uhr, 

 
bei ADVANT Beiten, z. Hd. Rechtsanwalt Sascha Opheys, Cecilienallee 7, 40474 Düs-
seldorf, einzureichen. 

 
Der Umschlag, der die Erklärung der Interessenbekundung enthält, soll äußerlich 

deutlich in Blockschrift mit "Interessenbekundung / Gasnetzkonzession" beschriftet 
sein. Verspätet eingehende Zusendungen werden nicht berücksichtigt. 
 

Weitere vom derzeitigen Konzessionär zur Verfügung gestellten Informationen über 
die technische und wirtschaftliche Situation des Netzes wird die Gemeinde Malente 

den Interessenten nach Abgabe einer Interessenbekundung zur Verfügung stellen. 
Die Informationen werden voraussichtlich auf einem Datenträger zugänglich ge-
macht; Voraussetzung für die Gewährung des Zugangs ist die Abgabe einer nicht 

verhandelbaren Vertraulichkeitsvereinbarung, die die Gemeinde Malente den Inte-
ressenten jeweils vorab zur Gegenzeichnung übermitteln wird. 
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Die Gemeinde Malente wird Gasversorgungsunternehmen, die fristgerecht ihr Inte-
resse bekundet haben, nach Ablauf der Interessenbekundungsfrist durch Übermitt-

lung eines Verfahrensbriefs über den weiteren Verfahrensablauf informieren und zur 
Angebotsabgabe auffordern. 
 

Malente, den 27.12.2022 
 

Gemeinde Malente 
Der Bürgermeister 
Heiko Godow 


